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(57) Eine Trägerplatte (10) für an ihr angeordnete 
Leuchtpunkte (30) wie an eine Stromführung 
angeschlossene, Licht emittierende Elemente, weist 
zumindest eine in sie durchgehend eingeformte 
Ausnehmung auf; die Trägerplatte (10) enthält 
mehrere Reihen von Aufnahmedurchbrüchen (14) für 
die Leuchtpunkte bzw. Leuchtdioden (30), die 
zumindest teilweise miteinander durch Leitungen für 
die Leuchtpunkte (30) verbunden sind. Die
Trägerplatte (10) bietet mehrere Reihen von 
Aufnahmedurchbrüchen (14) für die Leuchtpunkte 
bzw. Leuchtdioden (30) an, die durch eingeformte 
Bahnen (22) zumindest teilweise verbunden sind; 
letztere sind in die Rückenfläche (12r) der 
Trägerplatte (10) eingeformt und nehmen die 
Leitungen (34) für die Leuchtpunkte (30) auf. 
Zumindest drei zueinander etwa parallele sowie 
untereinander verbundene Bahnabschnitte bilden 
eine Bahn (22) und verlaufen parallel zu 
Bahnabschnitten anderer Bahnen der Trägerplatte 
(10).
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